
in Kirchworbis

Breitenworbis Buhla Gernrode Haynrode Kirchworbis

Amtsblatt
der Verwaltungsgemeinschaft
„Eichsfeld-Wipperaue“

Mitgliedsgemeinden sind:

mit öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden entsprechend der Thüringer Bekanntmachungsverordnung
– ThürBekVO – in der zur Zeit gültigen Fassung.

Jahrgang 10 Freitag, den 28. Oktober 2016 Nummer 21

in Kirchworbis

Kirmes



Amtsblatt der VG Eichsfeld-Wipperaue - 2 - Nr. 21/2016

Sprechstunden der ehrenamtlichen  
Bürgermeister in den Mitgliedsgemeinden:
Gemeinde Breitenworbis mit Ortsteil Bernterode
Bürgermeister Cornelius Fütterer:
Dienstag  .................................................. 16:00 Uhr - 17:00 Uhr
Ortsteil Bernterode
jeden 1. Dienstag im Monat .......................16:00 Uhr - 17:00 Uhr
 Gemeindeamt Schulberg 1
Gemeinde Buhla, Bürgermeister Rüdiger Wetterau:
Donnerstag ................................................16:00 Uhr - 18:00 Uhr
Gemeinde Gernrode, Bürgermeister Gerhard Hellrung:
Dienstag ....................................................16:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag........................................................14:30 Uhr - 15:30 Uhr
Gemeinde Haynrode, Bürgermeister Andreas Heiroth:
Montag  ..................................................... 18:00 Uhr - 20:00 Uhr
Gemeinde Kirchworbis, Bürgermeister Wolfgang Benisch:
Dienstag ....................................................16:00 Uhr - 18:00 Uhr

Geschäftsstelle  
der gemeinsamen Schiedsstelle
der Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaften 
„Eichsfeld-Wipperaue“ Breitenworbis und „Eichsfelder 
Kessel“ Niederorschel:
Verwaltungsgemeinschaft „Eichsfeld-Wipperaue“
Weststraße 2, 37339 Breitenworbis
Ansprechpartnerin Frau Rudat,  ..................... Tel. 036074/77113
Informationen erhalten Sie im Bedarfsfall auch über die 
Verwaltungsgemeinschaft „Eichsfelder Kessel“, 
Bergstraße 51, 37355 Niederorschel, 
Ansprechpartnerin Frau Grimm,  ................... Tel. 036076/55720.

Polizeiinspektion Eichsfeld
Kontaktbereichsbeamter der Verwaltungsgemeinschaft 
„Eichsfeld-Wipperaue“ Weststr. 2, 37339 Breitenworbis
Zimmer Nr. 101, Erdgeschoss
Herr PHM Mario Rojahn, Tel.: 036074 639268
Sprechzeiten:
Dienstag  ......................................................... 15.00 - 17.30 Uhr
Donnerstag  ..................................................... 09.00 - 12.00 Uhr

Jugendtreffs der Verwaltungsgemeinschaft 
„Eichsfeld-Wipperaue“

Aktuelle Präsenzzeiten

Breitenworbis  Mo:  14.00 - 21.00 Uhr 17.00 - 21.00 Uhr
 Mi:  15.00 - 21.00 Uhr 18.00 - 21.00 Uhr
Bernterode  Di:  15.00 - 18.00 Uhr
Haynrode  Di:  18.30 - 21.00 Uhr
 Do: 14.00 - 21.00 Uhr
Buhla & Ascherode  Fr:  19.00 - 23.00 Uhr
Angebote für alle Ortschaften der VG 
Mädchensachen Fr: 15.00 - 19.00 Uhr Treffpunkt Jugendclub

Rettungsleitstelle des Landkreises
03606/5066780 und 03606/19222
Notruf 112

Wasser- und Abwasserzweckverband 
„Eichsfelder Kessel“
Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel
Kontakt:
Telefon: (036076) 569-0 E-Mail: service@waz-ek.de
Fax: (036076)56932 Internet: www.waz-ek.de
Geschäftszeiten:
Montag  13.30 - 15.30 Uhr
Dienstag u. Freitag 09.30 - 11.45 Uhr
Donnerstag 09.30 - 11.45 Uhr  und 13.30 - 17.30 Uhr

Bereitschaftsdienst: 

außerhalb der Geschäftszeiten 
in dringenden Fällen: (036076) 569-0
bei Verhinderung
Rettungsleitstelle Landkreis Eichsfeld: (03606) 50 66 780

Ihr Wasserver- und Abwasserentsorger

Annahmestelle für Bioabfälle

Gemeinde Breitenworbis OT Bernterode Hellberg

Öffnungszeiten:
Freitag ............................................................. 15:00 - 18:00 Uhr
Samstag  ......................................................... 10:00 - 15:00 Uhr

Sprechzeiten, wichtige Rufnummern, 
Bereitschaftsdienste

Verwaltungsgemeinschaft 
„Eichsfeld-Wipperaue“
Der Gemeinschaftsvorsitzende

Dirk Böning

Weststraße 2 
37339 Breitenworbis

Telefonzentrale: ................................ (036074) 77 - 0
Telefax: ........................................ (036074) 77 - 200
Einwohnermeldeamt: ................... (036074) 77 - 131
Standesamt:.......................... (036074) 77 - 133/134

Sprechzeiten:

Montag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch keine Sprechzeit
Donnerstag  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag  09.00 - 12.30 Uhr

Nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb der Sprechzeiten.

Nächster Redaktionsschluss

Mittwoch, den 2. November 2016
Annahmeschluss der Beiträge für den nichtamtlichen Teil  

im Hauptamt der Verwaltungsgemeinschaft:
Dienstag, den 1. November 2016, bis 18:00 Uhr

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 11. November 2016
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der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit die 
folgenden Aufwandsentschädigungen:

 der ehrenamtliche Bürgermeister   650,00 € / Monat
 der ehrenamtliche 
 Ortsteilbürgermeister   135,00 € / Monat
 der ehrenamtliche Beigeordnete   200,00 € / Monat.

Artikel 2
Inkrafttreten

Der Artikel 1 Absatz 2, 2. Anstrich tritt am Tage nach der öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.

Buhla, den 12.10.2016
Rüdiger Wetterau
Bürgermeister   -Dienstsiegel-

Bekanntmachung

22. Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Kirchworbis am 10.10.2016

Im öffentlichen Teil der Sitzung wurden zwei Beschlüsse gefasst, 
die hiermit amtlich bekannt gegeben werden:
1.  Beschluss Nr. 60 - 22 - 84 / 2016 vom 10.10.2016
 Außerplanmäßige Ausgabe für Zuschuss an Musikver-

ein Kirchworbis
Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchworbis stimmt dem Antrag 
auf Zuschuss für den Kauf einer Lautsprechanlage in Höhe von 
999,00 € zu. Der Betrag soll an den Musikverein Kirchworbis 
überweisen werden.
Die Rechnung ist der Gemeinde vorzulegen.

Amtlicher Teil

Bekanntmachung

23. Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Breitenworbis

Am Donnerstag, dem 27.10.2016 um 19.20 Uhr findet in 
dem Dorfgemeinschaftsraum in Breitenworbis, Halle-Kasse-
ler-Straße 8, die 23. Sitzung des Gemeinderates der Gemein-
de Breitenworbis statt.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Aushängen oder 
der Internetseite www.eichsfeld-wipperaue.de; unter der Posi-
tion „Sitzungen“.

Breitenworbis, den 18.10.2016
Cornelius Fütterer
Bürgermeister

Bekanntmachung

1. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Buhla

1. Amtliche Bekanntmachung
Gemäß § 12 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde Buhla nachfol-
gend die 1.Änderung der Hauptsatzung bekannt.
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Bestätigung durch die Rechtsaufsichtsbe-
hörde, die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, 
können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Sie 
sind schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu machen.
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind die-
se Verstöße unbeachtlich.
2. Beschluss- und Bestätigungsvermerk
2.1  Mit Beschluss vom 07.09.2016, Beschluss Nr. 30 - 15 - 

49 / 2016, hat der Gemeinderat der Gemeinde Buhla die 
1. Änderung der Hauptsatzung beschlossen.

2.2  Die Satzungsänderung wurde der Kommunalaufsicht des 
Landkreises Eichsfeld am 05.10.2016 vorgelegt.

 Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 07.10.2016 
die 1. Änderung der Hauptsatzung bestätigt und die vor-
zeitige Bekanntmachung ausdrücklich zugelassen.

Gemeinde Beschluss Nr. 30 - 15 - 49 / 2016
Buhla vom 07.09.2016

1. Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Buhla

Aufgrund des § 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Janaur 2003 (GVBl.  
S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Juli 2016 (GVBl. 
S. 244 ff.) beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Buhla die 
Änderung der Hauptsatzung:

Artikel 1 
Änderung

1.  Die Hauptsatzung der Gemeinde Buhla vom 07.07.2014 wird 
entsprechend des Absatzes 2 geändert.

2. Im § 11 Abs. 8 - wird folgende Änderung vorgenommen:
 Die ehrenamtlichen Kommunalwahlbeamten erhalten nach 

Maßgabe der Verordnung über die Aufwandsentschädigung 
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Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Stärke des Gemeinderates:  ...............  13 Mitglieder
davon anwesend:  .....................................................  9 Mitglieder
Ja - Stimmen:  ............................................................  9 Stimmen
Nein - Stimmen:  ........................................................................  /
Stimmenthaltungen:  ..................................................................  /
Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen:  ..................  keiner.
Damit ist der Antrag angenommen.
2.  Beschluss Nr. 60 - 22 - 85 / 2016 vom 10.10.2016
 Zuschuss für das Kirchengebäude
Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchworbis stimmt dem Antrag 
auf finanzielle Unterstützung zur Baumaßnahme an dem Kirch-
gebäude, in Höhe von 15.000,00 €, zu. Die finanziellen Mittel 
sind in Haushaltsplan eingestellt. Die entsprechenden Rechnun-
gen sind der Gemeinde vorzulegen.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Stärke des Gemeinderates:  ...............  13 Mitglieder
 davon anwesend:  ....................................................  9 Mitglieder
Ja - Stimmen:  ............................................................  9 Stimmen
Nein - Stimmen:  ........................................................................  /
Stimmenthaltungen:  ..................................................................  /
Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO von der
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen:  ..................  keiner.
Damit ist der Antrag angenommen.

Kirchworbis, den 11.10.2016
Wolfgang Benisch
Bürgermeister




